
 
Änderungsantrag  
der Fraktion der CDU  
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz  
über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen  
für das Haushaltsjahr 2004 (Haushaltsgesetz 2004) in der  
Fassung der Beschlussempfehlung und des Zweiten Berichtes  
des Haushaltsausschusses vom 10.12.2003  
Drucks. 16/1668 zu Drucks. 16/1168 und zu Drucks. 16/834 
 
 
- Einzelplan 07 -  
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
Kapitel 07 73 Soziale Wohnraumförderung 
 
Titel 331 15 Zuschüsse des Bundes für die soziale Wohnraum-

förderung 
 
 Der Ansatz von 18.500.000 € wird um 1.191.300 

€ auf 17.308.700 € gekürzt. 
 
 
 Die Erläuterungen sind entsprechend anzupassen. 
 
 
 Begründung: 
 
 Reduzierung um 4% im Rahmen der Umsetzung 

der Beschlüsse des Vermittlungsausschusses von 
Bundesrat und Bundestag vom 16. Dezember 2003 
zum Subventionsabbau. 

 
 Im Rahmen der Kürzungen infolge Subventionsab-

baus sind Wohnungsbauförderbereiche einbezogen 
worden, die zur Abwicklung früherer Programme 
dienen. Die Einnahmen der Bundesmittel sind bei 
Kap. 07 73 – 311 09, 311 28, 331 15 und 331 20 
veranschlagt. Sie betragen insgesamt 29.782.000 
€. Der gesamte Kürzungsbetrag wird aus Verein-
fachungsgründen bei einem Titel vorgenommen, 
da die Einnahmen insgesamt dem 
Wohnungsbausondervermögen zufließen (siehe 
auch Begründung zu Kap. 07 73 – 884 01). 

 
 
Wiesbaden,  17. Dezember 2003 

Der Fraktionsvorsitzende: 
Dr. Jung 
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 17. 12. 2003 
Dem 

Haushaltsausschuss 
überwiesen

16. Wahlperiode 
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